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Rundschreiben Nr. 148/2015 
 
 
 
 
Information der DGUV - Organisatorischer Brandschutz in Unterkünften für asylsu-
chende Personen 
 
 
Die Deutsche Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) hat zum Thema Brandschutz in 
Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünften die als Anlage beigefügte Informationsbroschüre 
veröffentlicht. Darin wird eine erste Hilfestellung zur Thematik „organisatorischer Brand-
schutz“ gegeben, die schnell in entsprechenden Unterkünften (feste und fliegende Bauten) 
bereitgestellt werden kann. 
 
 

*** 
 
 
 
Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen: 
Für alle Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städte-
verbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung.  
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DGUV Information

Organisatorischer Brandschutz in  
Unterkünten für asylsuchende Personen

Stand: 15/10/2015

Viele Menschen aus Krisengebieten suchen derzeit Schutz in 
Deutschland. Die Kommunen stehen deshalb vor der Aufgabe, 
schnell entsprechende Unterkünte (feste und fliegende Bauten) 
bereit zu stellen. Mit dieser Information möchten wir allen Verant-
wortlichen in solchen Unterkünten eine erste Hilfestellung zur 
Thematik „organisatorischer Brandschutz“ geben. Die folgenden 
Hinweise sollen helfen, Bränden vorzubeugen bzw.  Brand folgen 
möglichst gering zu halten. Dies ist von hohem allgemeinem Inte-
resse, sowohl zum Schutz und Wohl von Menschenleben, als auch 
zum Sichern und Erhalten von Sachwerten.

Die Zuständigkeit der örtlichen Bau- und Brandschutzbehörden 
sowie deren Befugnisse bleiben von dieser DGUV Information 
unberührt.

Brandgefahren und Brandschutzmaßnahmen

Rauchen, Feuer und ofenes Licht

Rauchen, Feuer und ofenes Licht sind in feuer- und explosions-

gefährdeten Räumen und in Zelten verboten. Bestehen darüber  

hinaus Rauchverbote, müssen diese unbedingt befolgt werden. 

Lagerräume für Holz, Papier, brennbare Flüssigkeiten, Gase oder 

andere leicht entflammbare Stofe dürfen nicht mit ofenem Feu-

er betreten werden.

Nur schwer entflammbares Dekorationsmaterial darf Verwen-

dung inden.

Heißarbeiten, wie z. B. Schweißen, Brennschneiden, Trenn-

schleifen, Flammarbeiten etc. dürfen nur von besonders ausge-

bildeten und beautragten Personen ausgeführt werden (siehe 

hierzu auch unseren Heißarbeitserlaubnisschein). Nach Been-

digung von Heißarbeiten sind die Arbeitsstellen einschließlich 

der Umgebung gründlich und in entsprechenden Zeitabständen 

mehrmals zu kontrollieren. Funken, Schweißfunken oder glühen-

de Schmelztropfen, die unbemerkt wegspritzen, bergen eine 

erhebliche Gefahr für Schwelbrände in sich.

Umgang und Lagerung von Abfällen

Entzündete Streichhölzer oder Tabakreste dürfen nur in nicht-

brennbaren Aschenbechern abgelegt werden. Diese dürfen nicht 

in Papierkörbe entleert werden, sondern ausschließlich in spezi-

elle Metallbehälter.

Für Fett- bzw. ölhaltige Putzlappen, Wolle und dergleichen sind 

nicht brennbare und schließbare bzw. selbstschließende Behäl-

ter zu verwenden (siehe hierzu Infoblatt 02 des Sachgebiets 

„Betrieblicher Brandschutz“).

Verunreinigte brennbare Flüssigkeiten (Abfälle), wie z. B. Desin-

fektionsmittel, Reinigungsbenzin, Terpentin etc. sind täglich zu 

entfernen und ordnungsgemäß bei den vorgeschriebenen Sam-

melstellen zu entsorgen.

Altpapier und brennbare Abfälle nicht auf Dachböden, in Fluren, 

Heizungsräumen und Garagen lagern.
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Umgang und Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten

Brennbare Flüssigkeiten wie z. B. Desinfektionsmittel dürfen 

höchstens bis zur Menge eines Tagesbedarfs am jeweiligen 

Arbeitsplatz bereitgehalten werden. Beim Umgang mit brennba-

rer Flüssigkeit ist größte Sorgfalt geboten, da besonders hier 

Brand- und Explosionsgefahren autreten können. Sie dürfen 

nicht in Wasch- oder Toilettenbecken sowie andere Ausgüsse 

geschüttet werden. Brennbare Flüssigkeiten sind nur in geeigne-

ten bruch- und feuersicheren Gefäßen aufzubewahren bzw. zu 

transportieren (siehe auch TRGS 510). Diese Gefäße sind ent-

sprechend zu kennzeichnen. 

Es dürfen keine Gefäße verwendet werden, deren Inhalt durch 

die Form oder die Kennzeichnung mit Lebensmitteln verwechselt 

werden kann.

Umgang und Lagerung von Flüssiggas

Bei Verwendung von Flüssiggas sind die DGUV Vorschrit 79 

„Flüssiggas“ und die zutrefenden Regeln der Technik zu beach-

ten. Die Hauptgefahren beim Umgang und der Lagerung von 

Flüssiggas sind Explosions- und Brandgefahren sowie die nicht 

zu unterschätzende Vergitungsgefahr bei einer unvollständigen 

Verbrennung (Bildung von Kohlenmonoxid (CO) in gefährdender 

Konzentration). Flüssiggase (Propan und Butan) sind unsichtba-

re, leichtentzündliche Gase, die schwerer als Lut sind. Aus die-

sem Grund dürfen weder volle noch leere Flüssiggasflaschen in 

Räumen unter Erdgleiche1) aufgestellt oder gelagert werden. 

Gleichfalls dürfen sich innerhalb der Schutzzone einer Versor-

gungsanlage keine Kelleröfnungen, Kanäle, Schächte, Gruben 

sowie brennbares Material und Zündquellen beinden.

Es dürfen nur geeignete Gasschläuche und Gasverbrauchseinrich-

tungen verwendet werden. Die Schlauchlänge ist auf höchstens 

0,4 m zu begrenzen. Werden dennoch aus betrieblichen Gründen 

längere Schlauchleitungen verwendet, sind besondere Sicher-

heitsmaßnahmen einzuhalten. Flüssiggasanlagen sind regelmä-

ßig durch eine befähigte Person zu prüfen. Das Ergebnis der Prü-

fung ist schritlich festzuhalten und muss jederzeit vorlegbar sein.

Weitere Informationen:  

Sachgebiet „Flüssiggas“ der DGUV 

www.dguv.de Webcode: d137388

Umgang mit kalten und heißen Fetten sowie Ölen zu 
Kochzwecken

Fette und Öle müssen regelmäßig gewechselt werden, da zu 

lange benutztes Fett und Öl eine nicht unerhebliche Brandgefahr 

darstellen. 

Brandverdächtig ist ein stark verfärbtes Fett bzw. Öl und 

„Schlamm“, der sich am Boden der Frittiereinrichtung und an 

den Heizschlangen abgesetzt hat. Das Ablassen von heißem Fett 

oder Öl ist ausschließlich  in geeignete, ausreichend bemessene 

Behälter zulässig.

1 Räume unter Erdgleiche sind Räume, deren Böden allseitig tie-
fer als 1,0 m unter der umgebenden Geländeoberfläche liegen.

Einen festen Fettblock nicht direkt auf die Heizschlangen legen, 

sonst kann es passieren, dass sich das Fett an den heißen, frei-

liegenden Oberflächen der Heizschlange entzündet. Stangen- 

und Blockfett muss zunächst in einem Topf verflüssigt werden, 

erst dann kann die Befüllung des Frittierbeckens erfolgen. Die 

Füllmarke der Frittiereinrichtung ist unbedingt zu beachten. 

Bei besonderer Brandgefährdung müssen überall dort, wo es 

vorgeschrieben und technisch möglich ist, automatische Lösch-

einrichtungen installiert werden.

Dies gilt auch für Frittiereinrichtungen mit mehr als 50 l Füllmen-

ge. Bei diesen Geräten müssen grundsätzlich selbsttätig wir-

kende ortsfeste Feuerlöschanlagen mit geeignetem Löschmittel 

vorhanden sein.

Für Frittiereinrichtungen mit weniger als 50 l Füllmenge müssen 

geeignete Feuerlöscher (Brandklasse F) vorhanden sein.

Bei der Planung und Aufstellung der Kücheneinrichtung ist dar-

auf zu achten, dass Frittiereinrichtungen keinesfalls unmittelbar 

neben dem Wasserbad (Bainmarie) aufgestellt werden. Hier sind 

besondere Schutzmaßnahmen vorgeschrieben und einzuhalten.

Elektrische Einrichtungen, Maschinen und Geräte

Nicht mehr als einen Verteiler in die gleiche Steckdose stecken. 

Keine elektrischen Sicherungen -auch nicht nur zur kurzfristigen 

Behebung einer Notsituation-  „flicken“, da dies zu einer unzu-

lässigen, übermäßigen Erwärmung der elektrischen Leitung und 

somit zu einem Brand führen kann. Durchgebrannte Sicherun-

gen, schadhate Steckdosen und Leitungen sind nur durch Elekt-

rofachkräte zu reparieren.

Elektroheiz- und -kochgeräte (z. B. Kafeemaschinen) auf feu-

erfeste Unterlagen stellen und im Betrieb nicht unbeaufsichtigt 

lassen. In Zelten dürfen grundsätzlich keine Kochstellen betrie-

ben werden.

Blumengefäße und brennbares Material in der Nähe von Elektro-

geräten entfernen.

Zur Abführung der erzeugten Wärme bei Elektrogeräten dürfen 

die Be- und Entlütungsschlitze nicht verdeckt werden. Dies ist 

auch bei Einbauten in Möbel zu beachten.

Raumluttechnische Anlage in Küchen

In Großküchen ist eine raumluttechnische Anlage nach der  

VDI-Richtlinie 2052 „Raumluttechnische Anlagen für Küchen“ er-

forderlich. Die Ablutanlage muss mit wirksamen Aerosolabschei-

dern (Fettfangiltern) ausgerüstet sein, d.h. sie muss über einen 

möglichst hohen Wirkungsgrad bei der Fettabscheidung und gute 

Reinigungsmöglichkeiten verfügen.  Weiterhin muss ein  Flam-

mendurchschlag in nachfolgende Anlagenteile vermieden wer-

den. Diesen Anforderungen werden nur die sog. Wirbelstromilter 

und die Zweistufenilter gerecht. Die zitierte VDI-Richtlinie fordert 

ausreichende Reinigungsöfnungen in allen Leitungsabschnitten 

unter Berücksichtigung von flüssigen Reinigungsmitteln. Hier be-

darf es ot einer Nachbesserung der Lütungsanlage.
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Abzugshauben und ihre Komponenten (z. B. Aerosolabscheider) 

sind täglich zu prüfen und ggf. zu reinigen. Bei der Ablutanlage 

ist diese Maßnahme mindestens halbjährlich durchzuführen. 

Über die Prüfung und Reinigung ist eine schritliche Dokumenta-

tion erforderlich.

Rettungswege und Notausgänge

Brandschutztüren und -tore sind stets funktionsfähig (selbst-

schließend) zu halten und dürfen nicht verstellt, festgebunden 

oder verkeilt werden.

Rettungswege und Notausgänge müssen allgemein bekannt und 

als solche deutlich - auch bei Dunkelheit- und dauerhat gekenn-

zeichnet sein. Sie dürfen nicht eingeengt werden und sind stets 

freizuhalten. Türen, die Notausgänge sind, müssen in Fluchtrich-

tung aufschlagen und von innen ohne fremde Hilfsmittel leicht 

zu öfnen sein.

Feuerlöscheinrichtungen

Die brennbaren Stofe sind sehr unterschiedlich, daher gibt es 

auch unterschiedliche Löschmittel. Bei der Auswahl und Be-

schafung von Feuerlöscheinrichtungen ist darauf zu achten, 

dass sie für die entsprechenden Brandlasten und deren Brand-

klassen zugelassen sind.

Über die Auswahl und Anzahl der bereitzustellenden Feuerlösch-

einrichtungen geben die Technischen Regeln für Arbeitsstätten 

ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ Auskunt.

Feuerlöscher sollen zweckmäßig verteilt sein. In Abhängigkeit 

der Geschossfläche ist in jedem Geschoss mindestens ein ge-

eigneter Feuerlöscher bereitzustellen. Bei einer größeren Anzahl 

von Feuerlöschern empiehlt es sich mehrere Feuerlöscher zu 

„Stützpunkten“ zusammenzufassen.

Feuerlöscheinrichtungen sind funktionsfähig zu erhalten. Außer-

dem sind sie an gut sichtbaren und im Brandfall leicht zugäng-

lichen Stellen anzubringen, an denen sie vor Beschädigungen 

geschützt sind.

Der Gebrauch von Feuerlöscheinrichtungen (z. B. Feuerlöscher, 

Wandhydranten) muss geübt werden. Daher ist eine ausreichen-

de Anzahl von Personen (z. B. Beschätige des Sicherheitsdiens-

tes, der Unterkuntsverwaltung, evtl. aber auch Bewohnerinnen 

und Bewohner mit Brandschutzkenntnissen)  in der sachgemä-

ßen Handhabung von Feuerlöscheinrichtungen, deren richtige 

Benutzung und der notwendigen Löschtaktik zu unterweisen. 

Dort, wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen, empiehlt es 

sich, in regelmäßigen Zeitabständen praktische Löschübungen 

mit Feuerlöscheinrichtungen durchzuführen. Zu Übungszwecken 

können auch Feuerlösch-Simulatoren und Feuerlöschtrainer ver-

wendet werden.

Feuerlöscher sind regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei 

Jahre, durch einen Sachkundigen zu prüfen. Bei hohen Brandri-

siken oder starker Beanspruchung durch Umwelteinflüsse kön-

nen kürzere Zeitabstände erforderlich sein. Ein Vermerk über die 

Prüfung (Prüfdatum, Name des Prüfers) ist gut sichtbar und dau-

erhat am Feuerlöscher anzubringen.

Alarmierungseinrichtungen

Eine frühe Brandentdeckung und schnelle flächendeckende 

Alarmierung bzw. Warnung aller Personen ist zwingend not-

wendig.  Dies gilt nicht nur zur Schlafenszeit, sondern ist zu 

jeder Zeit von aller höchster Wichtigkeit. Denn durch das Ein-

atmen von Brandrauch können Menschen innerhalb von Se-

kunden ersticken. Unterkünte, die zu Wohn- und Aufenthalts-

zwecken genutzt werden, sollten daher mit automatischen 

Brandmelde- und Alarmierungseinrichtungen gemäß DIN 14675/

DIN VDE 0833-2  ausgestattet werden. Automatische Brandmel-

deanlagen sollen direkt zur Alarm auslösenden Stelle (z. B. Leit-

stelle) der Feuerwehr aufgeschaltet sein. 

Ist weder aus baubehördlicher Sicht noch aufgrund der Gefähr-

dungsbeurteilung für das konkrete Objekt eine automatische 

Brandmeldeanlage notwendig, sind Schlafräume und Flure von 

Unterkünten mit Rauchwarnmeldern nach DIN EN 14604 aus-

zustatten. Hinweise zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung von 

Rauchwarnmeldern sowie Warnung von Personen mit einge-

schränkten Wahrnehmungsvermögen etc. enthält die DIN 14676. 
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Alarmpläne und Sicherheitsinformationen

Die Unfallverhütungsvorschrit „Grundsätze der Prävention“  

DGUV Vorschrit 1 fordert im § 22 die Vorbereitung von  Notfall-

maßnahmen. Für den Brandfall ist z. B. ein Alarmplan aufzustel-

len. Zweck des Alarmplans ist es, die schnelle Alarmierung der 

Feuerwehr sowie anderer wichtiger Stellen  sicherzustellen. In 

einem solchen Plan sollen auch die zu trefenden Maßnahmen 

und der Einsatz von Personen und Mitteln zur Menschenrettung 

und Brandbekämpfung geregelt sein.

Es ist zweckmäßig, den Alarmplan für die Alarmierung entspre-

chender Stellen sowie für den Einsatz zu gliedern und in einem 

Brandschutzplan zusammenzufassen. Enthalten sein sollten 

u.a. Verhaltensvorschriten für die Beschätigten und weitere 

Anwesende, Beschafenheit der baulichen Einrichtungen, der 

betrieblichen Schutzeinrichtungen/Brandschutzeinrichtungen, 

besondere ggf. zu erwartende Gefahren im Brandfall).

Alarmplan + Einsatzplan = Brandschutzplan

Durch den Brandschutzplan werden also die Organisation des 

Brandschutzes - vor allem die Brandmeldung und das Verhal-

ten der anwesenden Personen - und der Brandbekämpfung 

festgelegt.

Bei größeren oder unübersichtlichen Objekten sollte der örtlich 

zuständigen Feuerwehr ein Feuerwehrplan gemäß DIN 14095 zur 

Verfügung gestellt werden, um deren schnelle Orientierung im 

Einsatzfall zu gewährleisten.

Die Erfahrung zeigt, die besten Pläne taugen nichts, wenn sie 

nur auf dem Papier stehen oder in Schubladen verstauben. In 

der Regel ist der Umgang mit Situationen wie Brandausbruch, 

Bombendrohung. Überfall, etc. durch regelmäßige Unterweisun-

gen, Fortbildungen und Übungen einzuüben. Daher sollte jede 

Gelegenheit genutzt werden, dies auch in der zurzeit gegebe-

nen Situation in die Tat umzusetzen. Die ersten Minuten sind 

entscheidend für die Rettung von Menschenleben, aber auch 

für eine schnelle Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen zur 

erfolgreichen Gefahrenabwehr.

Brandschutzordnung

Brandschutzordnung Teil A
Dieser Teil A richtet sich an alle Personen, die sich in einer bauli-

chen Anlage auhalten.

Diesen Personen soll Gelegenheit gegeben werden, sich in kur-

zer Zeit über die wichtigsten Verhaltensregeln im eingetretenen 

Notfall zu informieren. Es sind hier die Rufnummern vermerkt 

unter denen die Feuerwehr oder der Rettungsdienst selbständig 

alarmiert werden können.  Zusätzlich sind hier unter verschiede-

nen Schlagworten die wichtigsten Verhaltensregeln im Brandfall 

dargestellt. Zur verbesserten Visualisierung werden den Texten 

zu den Schlagworten entsprechende Piktogramme beigefügt. Es 

empiehlt sich, die jeweilige Muttersprache zu berücksichtigen.

Brandschutzordnung Teil B
Die Brandschutzordnung Teil B richtet sich an Personen ohne 

besondere Brandschutzaufgaben, die sich nicht nur vorüberge-

hend in einer baulichen Anlage auhalten.

In diesem Teil B wird u.a. die Abarbeitung der nachfolgenden 

Punkte vorgeschrieben:

• Verbote hinsichtlich Rauchen, Feuer, ofenem Licht,

• Sicherheitsvorschriten betrefend Schweiß-, Schneid- und 

Lötarbeiten,

• Brand- und Explosionsgefahren,

• Herstellung, Lagerung und Verwendung brennbarer und/oder 

explosiver Stofe und Abfälle, elektrischer Geräte, gasbetrie-

bener Geräte,

• Betriebsspeziische Regelungen, z. B. Sicherheitsvorschriten.

Brandschutzordnung Teil C
Der Teil C der Brandschutzordnung richtet sich an Personen, 

denen über ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufga-

ben im Brandschutz übertragen sind. Für diese Personen, z. B.  

Brandschutzbeautragte, Brandschutzhelfer, Technische 

Leiter, Direktion, wird die Aufgabenverteilung für den Brandfall 

festgelegt.

Flucht-und Rettungspläne

Flucht- und Rettungspläne enthalten allgemeine Informationen 

über die in den Gebäuden/Etagen beindlichen Lösch- und Mel-

demöglichkeiten, deren Fluchtwege und anderen Rettungsmög-

lichkeiten. Sie geben dem Betrachter darüber Auskunt, wo in 

seiner Nähe die nächsten Einrichtungen zur Alarmierung und In-

anspruchnahme der medizinischen Ersten Hilfe zu inden sind, 

wo Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sind sowie die im Ge-

fahrenfalle aufzusuchende Sammelstelle.

Weitere Informationen:

 „Empfehlungen zur brandschutztechnischen Bewertung von 

Unterkünten zur vorübergehenden Unterbringung von Flücht-

lingen und Asylbewerbern“ der AGBF Bund, AK VB, 2014

 DGUV Information 205-001 „Arbeitssicherheit durch vorbeu-

genden Brandschutz“

 DGUV Information des Sachgebiets „Betrieblicher Brand-

schutz“ „Brandschutzzeichen“

i
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Anlage 1 

Entdecken Sie mögliche Schwachstellen im Brandschutz

Maßnahmen JA NEIN Bei Beantwortung der Frage mit nein besteht 
Handlungsbedarf.
Wer erledigt?
Bis wann? (Datum)

Entsprechen alle elektrischen Anlagen und Einrichtungen den geltenden 
VDE-Bestimmungen?

Werden alle elektrischen Geräte und Einrichtungen (einschließlich privater in 
der Unterkunt genutzter Kleingeräte z. B. Koch-, Heiz-, u. Rundfunkgeräte, Kühl-
schränke usw.) von einer Elektrofachkrat überprüt, kontinuierlich gewartet 
und instandgesetzt?

Wird in allen feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen sowie in Zelten durch 
entsprechende Beschilderung auf das bestehende Rauchverbot hingewiesen?

Wird das Rauchverbot eingehalten?

Sind ordnungsgemäße Raucherzonen eingerichtet?

Werden Schweiß-, Schneid- und Trennschleifarbeiten >außer in eigens hier-
für vorgesehenen Arbeitsräumen< nur mit schritlicher Erlaubnis durchgeführt 
(Heißerlaubnisschein)?

Werden fett- und ölgetränkte Putzlappen nur in nichtbrennbaren Behältern mit 
selbstschließenden Deckeln aubewahrt?

Sind alle Brandschutztüren und -tore funktionsfähig (selbstschließend) und 
werden nicht in geöfnetem Zustand verstellt, festgebunden oder verkeilt?

Werden direkt an den Unterkünten und Gebäuden keine brennbaren Materia-
lien gelagert?

Sind die Fenster in Außenwänden, besonders von solchen Unterkünten, die 
auf der Grundstücksgrenze stehen, gegen unerlaubten Einstieg/Einbruch/
Durchwurf etc. hinreichend gesichert?

Ist die Außenbeleuchtung unter den vorstehenden Sicherheitsgesichtspunkten 
realisiert?

Ist eine Brandmeldeanlage bzw. mindestens Rauchwarnmelder vorhanden und 
werden diese regelmäßig gewartet?

Besteht eine Brandschutzordnung, in der die wesentlichen Elemente (Pikto-
gramm unterstützende Darstellung!)
> Maßnahmen der Brandverhütung,
> Verhalten im und nach dem Brandfall,
> Verantwortlichkeiten kurz und prägnant festgelegt sind?

Existiert ein Alarmplan?

Ist dieser Alarmplan ausgehängt und für alle verständlich (in verschiedenen 
Sprachen) dargestellt?
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Maßnahmen JA NEIN Bei Beantwortung der Frage mit nein besteht 
Handlungsbedarf.
Wer erledigt?
Bis wann? (Datum)

Werden neue Beschätigte und asylsuchende Personen über das Alarmwesen 
informiert?

Ist eine verantwortliche Person benannt, welche den Alarmplan ständig auf Ak-
tualität überprüt, ggf. ändert, erweitert?

Ist bei Nichtvorhandensein einer ständig besetzten Meldestelle gewährleistet, 
dass die Feuerwehr alarmiert werden kann?

Ist eine Sammelstelle eingerichtet?

Ist die Sammelstelle deutlich und dauerhat gekennzeichnet?

Wurden alle über den Sinn und Zweck der Sammelstelle sowie die Verhaltens-
weisen unterwiesen?

Entsprechen die bereitgestellten Feuerlöscheinrichtungen hinsichtlich Anzahl 
und Eignung den örtlichen Verhältnissen?

Sind die Standorte der Feuerlöscheinrichtungen weit sichtbar gekennzeichnet 
und werden die Standorte ständig freigehalten?

Wird eine ausreichende Anzahl von Personen regelmäßig in der Handhabung 
der Feuerlöscheinrichtungen unterrichtet?

Sind die Anwesenden über das richtige Verhalten im Brandfall unterwiesen und 
sind entsprechende Notfallübungen durchgeführt worden?

Werden alle hinsichtlich des eigenen Sicherheitsbewusstseins und ihrer Auf-
merksamkeit gegenüber veränderten, gegebenenfalls gefahrvollen Betriebszu-
ständen geschult?

Ist bei der örtlich zuständigen Feuerwehr ein Feuerwehrplan vorhanden, der 
regelmäßig aktualisiert wird?

Steht jederzeit ein betriebs- u. fachkundiger Einweiser für die anrückende Feu-
erwehr zur Verfügung (Alarmfall)?

Werden regelmäßige Begehungen/Übungen an ausgesuchten Objekten der Un-
terkunt ausgeführt?

Ist die Zusammenarbeit mit der öfentlichen Feuerwehr geregelt und wird dies 
im Zuge von Alarmübungen regelmäßig praktisch geübt?

Können Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen ohne Schwierigkeiten, mit 
der erforderlichen Bewegungsfreiheit und Sicherheit benutzt werden? (ausrei-
chend befestigt, ständig freigehalten, mit Hinweisschildern versehen usw.)

Sind die Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Saugstellen u.a.) ausrei-
chend gekennzeichnet?
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Anlage 2 

Aushang

Quelle/Kostenloser Download: www.dguv-aug.de in der Rubrik „Multimedia“

112

Was tun, wennʼs 
brennt?

Ruhe bewahren

Brand 
melden

Das Plakat zeigt nur die wichtigsten allgemeinen Verhaltensregeln im Brandfall. In Ihrem Betrieb  

kann es darüber hinaus weitere Regeln geben, die in der Brandschutzordnung festgelegt sind.

Brandmelder 
betätigen

Feuerwehr rufen: 
112 wählen

TippS FüRS 

SCHWARZE

BRETT 

HERAUSNEHMEN UND 

AUFHäNGEN

Laden Sie sich die Tipps fürs 

Schwarze Brett auf unserer 

Internetseite www.dguv-aug.de in  

der Rubrik „Multimedia“ herunter!

Löschversuch unternehmen

in Sicherheit bringen

Handfeuerlöscher Löschschlauch 
(Wandhydrant)

7. Auf Anweisungen 
achten 

6. Sammelstelle 
aufsuchen

5. Keine Aufzüge 
benutzen

4. Gekennzeichnete 
Fluchtwege benutzen

Können Räume nicht mehr verlassen 
werden, die Türen schließen und 
alle brennbaren Materialien von den 
Fenstern nehmen. An den Fenstern 
bemerkbar machen und auf Rettung 
durch die Feuerwehr warten.

1. Gefährdete 
personen warnen

2. Hilflose personen 
mitnehmen und Erste 
Hilfe leisten

3. Fenster und Türen 
schließen

Sich selbst nicht 
gefährden!

Wichtig:

Arbeit & GesundheitD
G

U
V

Il
lu
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ra
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: 
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r
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